
Vorabmeldung zur  verfristeten 
Anzeige des Eingangs eines 
 Befreiungsantrages
nach § 6 Absatz 1b SGB VI (§ 6 Abs. 4 SGB VI)

Arbeitnehmer/in:

Name, Vorname:

Rentenversicherungsnummer:

Der Befreiungsantrag ist am beim Arbeitgeber eingegangen.

Die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wirkt grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs 

der Erklärung beim Arbeitgeber, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. Dies setzt allerdings voraus, dass der 

Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung mit der nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 

Wochen nach Eingang des Befreiungsantrages mit der Anmeldung zur Sozialversicherung (aufgrund der Aufnahme 

der Beschäftigung oder aufgrund des Beitragsgruppenwechsels) anzeigt.

Wird die vorgenannte Frist versäumt, wirkt die Befreiung nicht rückwirkend, sondern erst nach Ablauf des 

Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt.

Heutiges Datum der Anzeige des Antragseingangs

Abmeldung zum (Ende des folgenden Kalendermonats) GD32

Anmeldung ab (Beginn der Befreiung mit 1. des Folgemonats) GD12

Per Fax an (0201) 384-979797
Deutsche Rentenversicherung

Knappschaft-Bahn-See

Minijob-Zentrale

45115 Essen

Betriebsnummer:

 T T M M J J J J

 T T M M J J J J

 T T M M J J J J

 T T M M J J J J



Ich versichere hiermit, meinen Meldepflichten als Arbeitgeber unter Beachtung der vorgenannten Daten zu 

einem späteren Zeitpunkt nachzukommen (Abmeldung wegen Beitragsgruppenwechsel mit Abgabegrund 32 und 

Anmeldung mit Abgabegrund 12).

Eine Kopie dieser Meldung habe ich zu den Entgeltunterlagen genommen.

Datum, Name, Anschrift des Arbeitgebers
(Firmenstempel)

Hinweis:

Dieses Formular ist nur zu verwenden, wenn der Eingang des Antrages auf Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht länger als sechs Wochen (42 Tage) zurückliegt.
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